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Kreis Lippe 
 
355 9. Sitzung des 8. Beirats bei der unteren Land-

schaftsbehörde 
 
Die 9. Sitzung des 8. Beirates bei der unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
findet am 
Mittwoch, den 05.10.2011, um 15.30 Uhr 
im Kreishaus, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold, 
 
Sitzungszimmer Kaunas, Raum 404 (Ebene 4) 
 
statt. 
 
Die Tagesordnung wird drei Tage vor dem Sitzungstermin 
am "Schwarzen Brett" im Kreishaus, 
32756 Detmold, Felix-Fechenbach-Str. 5, ausgehängt. 
 
Detmold, 13.09.2011 
 
Der Vorsitzende des Beirats beim 
Kreis Lippe als untere Landschaftsbehörde 
 
 
Dieter Hagedorn 

Kr.Bl. Lippe 26.09.2011 

 
356 Genehmigungsverfahren nach §§ 4/16/10 Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
 
 Änderung und Erweiterung einer Anlage zum 

Halten von Schweinen (Mastschweinen) auf 
2.551 Mastplätze im Ausbauzustand in Horn-
Bad Meinberg 

 
Der Landwirtschaftliche Betrieb Heer GbR i.G. beantragt 
die Genehmigung gemäß §§ 4/16/10 des BImSchG für die 
Änderung, Erweiterung und den Betrieb  einer Anlage zum 
Halten von Schweinen mit mehr als 1.500 Mastschweine-
plätzen auf dem Betriebsgrundstück, Gemarkung Belle, 
Flur 2, Flurstück 235. Das Vorhaben umfasst im wesentli-
chen die Änderung und Erweiterung einer am Standort be-
reits vorhandenen Anlage zum Halten von Mastschweinen 
mit 1050 Mastplätzen durch die Errichtung eines weiteren 
Stallgebäudes mit 1501 Mastplätzen. Die Gesamtkapazität 
der Anlage wird auf insgesamt 2.551 Mastplätze erweitert. 
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Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um die Än-
derung einer genehmigungsbedürftigen Anlage im Sinne 
von § 4 BImSchG. Die Anlage ist im Anhang zu § 1 der 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. 
BImSchV) unter der Nr. 7.1 g) in Spalte 1 als Anlage ge-
nannt, für die ein öffentliches Genehmigungsverfahren 
durchzuführen ist. Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 
8 ff. der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) wird das Vorhaben hierdurch öffentlich bekannt 
gemacht. Weitere Angaben zu dem Vorhaben können dem 
ausgelegten Antrag und den zugehörigen Antragsunterla-
gen entnommen werden. 
 
Der Antrag mit den dazugehörigen Antragsunterlagen liegt 
in der Zeit vom 03.10.2011 bis einschließlich 02.11.2011 
aus: 
 
� bei der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice am 

Haupteingang, 32756 Detmold, Felix Fechenbach 
Straße 5 

� bei der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 5, 32805 
Horn.  

 
Der Antrag kann dort an jedem behördlichen Arbeitstag 
während der Dienststunden eingesehen werden. 
 
Dienststunden der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice: 
Montags bis Donnerstags von 0730 Uhr bis 1800 Uhr 
Freitags von 0730 Uhr bis 1515 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 
 
Dienststunden der Stadt Horn-Bad Meinberg  
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8:30 Uhr -
12:00 Uhr 
Mittoch von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
Donnerstags außerdem von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
sowie nach Vereinbarung. 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der 
Auslegungsfrist und bis zwei Wochen nach Ablauf der Aus-
legungsfrist (bis einschließlich 16.11.2011) schriftlich bei 
der Kreisverwaltung Lippe, 32756 Detmold, Felix-
Fechenbach-Straße 5 und bei der Stadtverwaltung Horn-
Bad Meinberg, Marktplatz 4, 32805 Horn, erhoben werden. 
Maßgebend für fristgerechte Einwendungen ist der Ein-
gang der Einwendungen bei den genannten Stellen. Mit 
Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen (§ 10 Abs. 3 des BImSchG). 
 
Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwen-
dungen vollständig und deutlich lesbar anzugeben. Unle-
serliche Namen oder Anschriften können nicht berücksich-
tigt werden. Die Einwendungsschreiben werden an den An-
tragsteller zur Stellungnahme weitergegeben. Auf Verlan-
gen des Einwenders werden dessen Name und Anschrift 
unkenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurtei-
lung des Inhalts der Einwendungen erforderlich sind.  
 
Für den Fall, dass Einwendungen erhoben werden, wird 
hiermit der Termin zur mündlichen Erörterung der erhobe-
nen Einwendungen durch die Genehmigungsbehörde auf 
den 02.12.2011 ab 930 Uhr anberaumt. Er wird im Rathaus 
der Stadt Horn-Bad Meinberg, Ratssaal/Sitzungssaal, 
Marktplatz 5, 32805 Horn, durchgeführt. Bei Bedarf wird die 
Erörterung am darauffolgenden behördlichen Arbeitstag an 
gleicher Stelle ab 0900 Uhr fortgesetzt.   
 
 

 
Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 der 9. 
BImSchV öffentlich. Im Einzelfall kann aus besonderen 
Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Bei 
Platzmangel haben Behördenvertreter, die Antragstellerin 
und Personen, die fristgerecht Einwendungen vorgebracht 
haben, sowie deren rechtsgeschäftliche Vertreter und Bei-
stände Vorrang der Teilnahme. Die rechtzeitig erhobenen 
Einwendungen werden in diesem Termin ohne Rücksicht 
auf das Ausbleiben des Antragstellers oder der Personen, 
die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Eine besonde-
re Einladung zu diesem Termin erfolgt nicht mehr. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung 
über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden kann. 
 
Kreisverwaltung Lippe 
Fachgebiet 4.3 
Felix Fechenbach Straße 5 
32756 Detmold 

 

Az.: 766.0013/11/0701 
Datum: 26.09.2011 
 

 

 
Im Auftrag 
gez. Niehage 

Kr.Bl. Lippe 26.09.2011 
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357 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  
 (§§ 23 ff. GkG NRW) 
 

zwischen 
 

der Stadt Detmold, 
vertreten durch den Bürgermeister Rainer Heller, 

Marktplatz 5, 32756 Detmold, 
 

und 
 

der Gemeinde Augustdorf, 
vertreten durch den Bürgermeister Dr. Andreas J. Wulf, 

Pivitsheider Straße 16, 32832 Augustdorf, 
 
wegen Abordnung einer Standesbeamtin oder eines Stan-
desbeamten im Notfall im Rahmen der kommunalen Ge-
meinschaftsarbeit. 
 

Präambel 
 
Um im Notfall die Wahrnehmung der Geschäfte eines 
Standesbeamten oder einer Standesbeamtin in der Ge-
meinde Augustdorf zu gewährleisten, treffen die benach-
barten Kommunen, die Gemeinde Augustdorf und die Stadt 
Detmold, diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur ge-
meinsamen Wahrnehmung von verpflichtenden Aufgaben. 
 

§ 1 
 
Im Notfall, in dem der Gemeinde Augustdorf keine qualifi-
zierte Mitarbeiterin oder kein qualifizierter Mitarbeiter zur 
Wahrnehmung der Geschäfte eines Standesbeamten oder 
einer Standesbeamtin zur Verfügung steht, kann diese 
Aufgabe auf Nachfrage der Gemeinde Augustdorf von ei-
nem Standesbeamten oder einer Standesbeamtin der 
Stadt Detmold durchgeführt werden (§ 23 Abs. 1 Alt. 2 und 
Abs. 2 Satz 2 GkG). 
 
Die Nachfrage ist spätestens einen Tag vor dem durchzu-
führenden Geschäft in Textform durchzuführen. Es gilt der 
Eingang bei der Stadt Detmold. 
 

§ 2 
 
Der Standesbeamte oder die Standesbeamtin der Stadt 
Detmold wird die unaufschiebbaren Dienstgeschäfte durch-
führen, soweit keine dienstlichen Hinderungsgründe entge-
genstehen. Zu den unaufschiebbaren Dienstgeschäften 
zählen die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen 
sowie die Vornahme von bereits terminierten Eheschlie-
ßungen. Über dienstliche Hinderungsgründe wird die Stadt 
Detmold die Gemeinde Augustdorf unverzüglich nach Ein-
gang des Ersuchens informieren. Erstreckt sich die Dauer 
der Wahrnehmung der Aufgaben über einen zusammen-
hängenden Zeitraum von mehr als einer Woche, kann die 
Stadt Detmold eine weitere Aufgabenwahrnehmung ableh-
nen, ohne dass dienstliche Hinderungsgründe bei der Stadt 
Detmold entgegenstehen müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 3 

 
Für jeden Fall der Anforderung zahlt die Gemeinde Au-
gustdorf der Stadt Detmold eine Erstattung der Personal-
kosten für den Zeitraum der Aufgabenwahrnehmung in Hö-
he des jeweils gültigen Stundensatzes nach KGSt-
Gutachten für die Besoldungsgruppe A8, derzeit 27,86 
€/Stunde, sowie der Kosten für die An- und Abreise gem. 
Reisekostenrecht. Der Zeitraum der Aufgabenwahrneh-
mung beginnt mit Verlassen der Diensträume der Stadt 
Detmold und endet mit dem Eintritt in die Diensträume der 
Stadt Detmold. Für den Fall, dass der abgeordnete Stan-
desbeamte oder die abgeordnete Standesbeamtin ihren 
Wohnsitz in der Gemeinde Augustdorf hat, beginnt und en-
det der Zeitraum am Wohnsitz, wenn die An- oder Abreise 
unmittelbar von dort oder dorthin erfolgt. 
 
Die Gemeinde Augustdorf trägt bei Einführung des elektro-
nischen Personenstandsregisters eigenverantwortlich dafür 
Sorge, dass entsprechende Benutzerkonten für die abge-
ordneten Mitarbeiter durch das krz eingerichtet werden. 
 

§ 4 
 
Diese Vereinbarung gilt für einen Zeitraum von zwei Jahren 
ab Wirksamkeit. Sie verlängert sich jeweils automatisch um 
ein weiteres Jahr, wenn sie nicht innerhalb von zwei Mona-
ten vor Ablauf gekündigt wird. 
 

§ 5 
 
Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen be-
rührt nicht die Gültigkeit des übrigen Vertragsinhaltes. Die 
Vertragspartner verpflichten sich, unwirksame Bestimmun-
gen durch Regelungen, die dem Gewollten möglichst nahe 
entsprechen, einvernehmlich zu ersetzen. 
 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie an-
dere Vereinbarungen, die den Inhalt dieses Vertrages be-
rühren, bedürfen der Schriftform. 
 
Detmold, den 24.08.2011 Augustdorf, den 24.08.2011 
 
gez. Heller gez. Dr. Wulf 
Stadt Detmold Gemeinde Augustdorf 
Bürgermeister Bürgermeister 
 
gez. Benkmann gez. Boenke 
Stadt Detmold Gemeinde Augustdorf 
Erster Beigeordneter und  Allgemeiner Vertreter des 
Kämmerer Bürgermeisters 
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Genehmigung 
 
Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
der Stadt Detmold und der Gemeinde Augustdorf über die 
gemeinsame Wahrnehmung der pflichtigen Dienstgeschäf-
te einer Standesbeamtin bzw. eines Standesbeamten im 
Vertretungsfall wird hiermit gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 
i.V.m. § 29 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 298, 
326), aufsichtsbehördlich genehmigt. 
 
Az.: 9.2-15 12 40-34 
Detmold, 19.09.2011 
 
Der Landrat 
des Kreises Lippe 
als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
 
Im Auftrag 
 
Harte 
 
 
 
Bekanntmachung 
 
Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung und die 
aufsichtsbehördliche Genehmigung vom heutigen Tage 
werden hiermit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 GkG öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Az.: 9.2-15 12 40-34 
Detmold, 19.09.2011 
 
Der Landrat 
des Kreises Lippe 
als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
 
Im Auftrag 
 
 
Harte 

Kr.Bl. Lippe 26.09.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
358 Bekanntmachung der Entscheidung über die 

Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeits-
prüfung 

 
Bekanntmachung der Entscheidung über die Notwendigkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - ) für die Errich-
tung und den Betrieb einer Heizzentrale zur Erzeugung von 
Strom, Wärme und Warmwasser in 33832 Augustdorf, 
Gemarkung Augustdorf, Flur 1, Flurstück 15. 
 
Immissionsschutz 
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, August-Bebel-
Str. 91, 33602 Bielefeld, beantragt die Genehmigung ge-
mäß §§ 4/19 des Bundes- Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer Heiz-
zentrale bestehend aus einem Holzhackschnitzelkessel 
und zwei Gaskesseln zur Erzeugung von Wärme und 
Warmwasser und einem erdgasbefeuerten Blockheizkraft-
werk zur Erzeugung von Strom und Warmwasser mit einer 
Feuerungswärmeleistung von insgesamt 13.395 kW als 
Ersatz für die vorhandene Heizzentrale in 33832 August-
dorf, Gemarkung Augustdorf, Flur 1, Flurstück 15 (GFM 
Rommel Kaserne Augustdorf). 
 
Der Holzhackschnitzelkessel ist in der Anlage 1 (Liste der 
UVP- pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.1.5 
und das erdgasbefeuerte Blockheizkraftwerk unter der Nr. 
1.3.1 Spalte 2 als Anlage genannt, für die im Rahmen einer 
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
Abs. 1 Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob nach den in der 
Anlage 2 Nr. 2 UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebli-
che nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die 
nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der im Genehmigungsverfahren 
beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde festgestellt 
und entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen nach den in der Anlage 2 
des UVPG genannten Schutzkriterien zum Standort des 
Vorhabens nicht zu erwarten sind. Die Feststellung ist 
selbstständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a des UVPG der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
 
Fachgebiet 4.3 (Wasser-, Abfallwirtschaft, Immissions- 
und Bodenschutz, Energie) 
32756 Detmold, Felix-Fechenbach Straße 5 
Az.: 766.0008/10/0102A2 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
Dresing 

Kr.Bl. Lippe 26.09.2011 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
359 Öffentlich – rechtliche Vereinbarung zwischen 

dem Kreis Herford und der Stadt Bad Salzuflen 
über die Sicherstellung des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs bei Stadt-/Kreisgrenzen ü-
berschreitenden Linien 

 
Gemäß § 24 Abs. 3 S. 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GKG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 12. Mai 2009 (GV. NRW. 
S. 298) wird darauf hingewiesen, dass die öffentlich-
rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Herford und 
der Stadt Bad Salzuflen über die Sicherstellung des öffent-
lichen Personennahverkehrs bei Stadt-/Kreisgrenzen über-
schreitenden Linien im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold (ABl. Reg. Dt. 2011, Nr. 33 vom 15. August 2011) 
bekannt gemacht wurde. 
Bad Salzuflen, den 06.09.2011 
Stadt Bad Salzuflen 
 
 
gez. Dr. Honsdorf 
Dr. Honsdorf 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 26.09.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Blomberg 
 
360 Geschäftsordnung für den Rat und die Aus-

schüsse der Stadt Blomberg vom 15.12.1999 in 
der Fassung der ersten Änderung vom 
20.07.2011 

 
Inhaltsübersicht 
 
 I. Geschäftsordnung des Rates 
 
 1. Vorbereitung der Ratssitzungen 
   § 1 Einberufung der Ratssitzungen 
   § 2 Ladungsfrist 
   § 3 Aufstellung der Tagesordnung 
   § 4 Öffentliche Bekanntmachung 
   § 5 Anzeigepflicht bei Verhinderung 
 
 2. Durchführung der Ratssitzungen 
  a) Allgemeines 
   § 6 Öffentlichkeit der Ratssitzungen 
   § 7 Vorsitz 
   § 8 Beschlussfähigkeit 
   § 9 Befangenheit von Ratsmitgliedern 
   § 10 Teilnahme an Sitzungen 
 
  b) Gang der Beratungen 
   § 11 Änderung und Erweiterung der Tages-

ordnung 
   § 12 Redeordnung 
   § 13 Anträge zur Geschäftsordnung 
   § 14 Schluss der Aussprache, Schluss der 

Rednerliste 
   § 15 Anträge zur Sache 
   § 16 Abstimmung 
   § 17 Fragerecht der Ratsmitglieder 
   § 18 Fragerecht von Einwohnern 
   § 19 Wahlen 
 
  c) Ordnung in den Sitzungen 
   § 20 Ordnungsgewalt und Hausrecht 
   § 21 Ordnungsruf und Wortentziehung 
   § 22 Entzug der Sitzungsentschädigung, Aus-

schluss aus der Sitzung 
   § 23 Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen 
 
 3. Niederschrift über die Ratssitzungen, Unterrichtung 

der Öffentlichkeit 
   § 24 Niederschrift 
   § 25 Unterrichtung der Öffentlichkeit 
 
 II. Geschäftsführung der Ausschüsse 
   § 26 Grundregeln 
   § 27 Abweichungen für das Verfahren der 

Ausschüsse 
   § 28 Einspruch gegen Beschlüsse entschei-

dungsbefugter Ausschüsse 
 
 III. Fraktionen 
   § 29 Bildung von Fraktionen 
 
 IV. Schlussbestimmungen, Inkrafttreten 
   § 30 Schlussbestimmungen 
   § 31 Inkrafttreten 
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Präambel 

 
Aufgrund des § 47 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen -GO- in der derzeit geltenden 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW 
S. 666) -SGV. NW. 2023 hat der Rat der Stadt Blomberg 
am 15. Dezember 1999 folgende Geschäftsordnung be-
schlossen: 
 

I. 
Geschäftsordnung des Rates 

 
1. Vorbereitung der Ratssitzungen 
 

§ 1 
Einberufung der Ratssitzungen 

 
(1) Der Bürgermeister beruft den Rat ein, so oft es die Ge-
schäftslage erfordert, jedoch soll er den Rat wenigstens 
alle zwei Monate einberufen. Der Rat ist unverzüglich ein-
zuberufen, wenn mindestens ein Fünftel der Ratsmitglieder 
oder eine Fraktion unter Angabe der zur Beratung zu stel-
lenden Gegenstände dies verlangen. 
 
(2) Die Einberufung erfolgt durch Übersendung einer 
schriftlichen Einladung an alle Ratsmitglieder sowie an die 
Beigeordneten.  
 
(3) In der Einladung sind Zeit, Ort und Tagesordnung an-
zugeben. Ihr sollen schriftliche Erläuterungen zu den ein-
zelnen Verhandlungsgegenständen (Vorlagen) beigegeben 
werden. 
 

§ 2 
Ladungsfrist 

 
(1) Die Einladung muss den Ratsmitgliedern mindestens 
fünf volle Tage vor dem Sitzungstag, den Tag der Absen-
dung nicht eingerechnet, zugehen. 
 
(2) In besonders dringenden Fällen kann die Ladungsfrist 
bis auf drei volle Tage abgekürzt werden. Die Dringlichkeit 
ist in der Einladung zu begründen 
 

§ 3 
Aufstellung der Tagesordnung 

 
(1) Der Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest. Er hat 
dabei Vorschläge aufzunehmen, die ihm in schriftlicher 
Form spätestens am 11. Tage vor dem Sitzungstag von 
mindestens einem Fünftel der Ratsmitglieder oder einer 
Fraktion vorgelegt werden.  
 
(2) Der Bürgermeister legt ferner die Reihenfolge der ein-
zelnen Tagesordnungspunkte fest und bestimmt unter Be-
achtung der gesetzlichen Vorschriften, welche Tagesord-
nungspunkte in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden 
sollen. 
 
(3) Betrifft ein Vorschlag eine Angelegenheit, die nicht in 
den Aufgabenbereich der Stadt fällt, weist der Bürgermeis-
ter in der Tagesordnung darauf hin, dass die Angelegenheit 
durch Geschäftsordnungsbeschluss vom Rat von der Ta-
gesordnung wieder abzusetzen ist. 
 
 
 
 

 
§ 4 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzung sind vom Bür-
germeister rechtzeitig öffentlich bekanntzumachen. Die Be-
kanntmachung erfolgt in der Form, die die Hauptsatzung 
hierfür vorschreibt. 
 

§ 5 
Anzeigepflicht bei Verhinderung 

 
(1) Ratsmitglieder, die verhindert sind, an einer Sitzung teil-
zunehmen, haben dies unverzüglich, spätestens zu Beginn 
der Sitzung, dem Bürgermeister mitzuteilen. 
 
(2) Entsprechendes gilt für Ratsmitglieder, die die Sitzung 
vorzeitig verlassen wollen. 
 

§ 6 
Öffentlichkeit der Ratssitzungen 

 
(1) Die Sitzungen des Rates sind öffentlich. Jedermann hat 
das Recht, als Zuhörer an öffentlichen Ratssitzungen teil-
zunehmen, soweit dies die räumlichen Verhältnisse gestat-
ten. Die Zuhörer sind -außer im Fall des § 18 (Einwohner-
fragestunde)- nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder 
sich sonst an den Verhandlungen des Rates zu beteiligen. 
 
(2) Für folgende Angelegenheiten wird die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen: 
 
a) Personalangelegenheiten 
b) Liegenschaftssachen 
c) Auftragsvergaben 
d) Angelegenheiten der zivilen Verteidigung 
e) Einzelfälle in Abgabenangelegenheiten 
f) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung mit Aus-

nahme der Beratung des im allgemeinen Berichts-
band (§ 101 Abs. 3 GO) enthaltenen Prüfungser-
gebnisses (§ 94 Abs. 1 GO) 

g) Vertrauliche Angelegenheiten der Blomberger Ver-
sorgungsbetriebe GmbH. 

 
Dieses gilt nicht, wenn im Einzelfall weder Gründe des öf-
fentlichen Wohls noch berechtigte Ansprüche oder Interes-
sen Einzelner den Ausschluss der Öffentlichkeit gebieten. 
 
(3) Darüber hinaus kann auf Antrag des Bürgermeisters 
oder eines Ratsmitgliedes für einzelne Angelegenheiten die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Anträge und Vor-
schläge auf Ausschluss der Öffentlichkeit dürfen nur in 
nichtöffentlicher Sitzung begründet und beraten werden. 
Falls dem Antrag oder dem Vorschlag stattgegeben wird, 
ist die Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu unterrichten, 
dass in nichtöffentlicher Sitzung weiter verhandelt wird (§ 
48 Abs. 2 Sätze 3 bis 5 GO). 
 

§ 7 
Vorsitz 

 
(1) Der Bürgermeister führt den Vorsitz im Rat. Im Falle 
seiner Verhinderung übernimmt sein Stellvertreter den Vor-
sitz. Die Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt sich auf-
grund des Wahlergebnisses nach § 67 Abs. 2 GO.  
 
(2) Der Bürgermeister hat die Sitzung sachlich und unpar-
teiisch zu leiten. Er handhabt die Ordnung in der Sitzung 
und übt das Hausrecht (§ 51 GO) aus. 
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§ 8 

Beschlussfähigkeit 
 
(1) Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der Bürgermeister 
die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfä-
higkeit der Versammlung fest. Der Rat ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl 
anwesend ist. Er gilt als beschlussfähig, solange seine Be-
schlussunfähigkeit nicht festgestellt ist (§ 49 Abs. 1 GO). 
 
(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zu-
rückgestellt worden und wird der Rat zur Behandlung über 
denselben Gegenstand einberufen, so ist er ohne Rück-
sicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn 
bei der zweiten Einberufung auf diese Bestimmung aus-
drücklich hingewiesen worden ist (§ 49 Abs. 2 GO). 
 

§ 9 
Befangenheit von Ratsmitgliedern 

 
(1) Muss ein Ratsmitglied annehmen, nach §§ 43 Abs. 2, 
31 GO von der Mitwirkung an der Beratung und Entschei-
dung ausgeschlossen zu sein, so hat es den Ausschlie-
ßungsgrund vor Eintritt in die Behandlung unaufgefordert 
dem Bürgermeister anzuzeigen und den Sitzungsraum zu 
verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann das Ratsmit-
glied sich in dem für die Zuhörer bestimmten Teil des Sit-
zungsraumes aufhalten. 
 
(2) In Zweifelsfällen entscheidet der Rat darüber, ob ein 
Ausschließungsgrund besteht. 
 
(3) Verstößt ein Ratsmitglied gegen die Offenbarungspflicht 
nach Absatz 1, so stellt der Rat dies durch Beschluss fest. 
Der Ratsbeschluss ist in die Niederschrift aufzunehmen. 
 

§ 10 
Teilnahme an Sitzungen 

 
(1) Der Bürgermeister und der Beigeordnete nehmen an 
den Sitzungen des Rates teil. Der Bürgermeister ist be-
rechtigt und auf Verlangen mindestens eines Fünftels der 
Ratsmitglieder oder einer Fraktion verpflichtet, zu einem 
Punkt der Tagesordnung vor dem Rat Stellung zu nehmen. 
Auch der Beigeordnete ist hierzu verpflichtet, falls es der 
Rat oder der Bürgermeister verlangt (§ 69 Abs. 1 GO).  
 
(2) Mitglieder anderer Ausschüsse können an den Sitzun-
gen des Rates als Zuhörer teilnehmen, soweit deren Auf-
gabenbereich durch den Beratungsgegenstand berührt 
wird. Sie haben sich in dem für die Zuhörer bestimmten 
Teil des Sitzungsraumes aufzuhalten. Die Teilnahme als 
Zuhörer begründet keinen Anspruch auf Ersatz von Ver-
dienstausfall und auf Zahlung von Sitzungsgeld (§ 48 Abs. 
4 GO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 11 

Änderung und Erweiterung der Tagesordnung 
 
(1) Der Rat kann vor Eintritt in die Tagesordnung beschlie-
ßen: 
a) die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern, 
b) Tagesordnungspunkte zu teilen oder miteinander zu 

verbinden, 
c) Tagesordnungspunkte abzusetzen. 
 
Die Verweisung eines zur Beratung in öffentlicher Sitzung 
vorgesehenen Tagesordnungspunktes in die nichtöffentli-
che Sitzung darf nur dann erfolgen, wenn es sich um eine 
geheimhaltungsbedürftige Angelegenheit im Sinne von 
§ 6 Abs. 2 und 3 GeschO handelt. 
 
(2) Die Tagesordnung kann in der Sitzung durch Beschluss 
des Rates erweitert werden, wenn es sich um Angelegen-
heiten handeln, die keinen Aufschub dulden oder die von 
äußerster Dringlichkeit sind (§ 48 Abs. 1 GO). Der Ratsbe-
schluss ist in die Niederschrift aufzunehmen. 
 
(3) Ist aufgrund des Vorschlags einer Fraktion oder eines 
Fünftels der Ratsmitglieder eine Angelegenheit in die Ta-
gesordnung aufgenommen worden, die nicht in den Aufga-
benbereich der Stadt fällt, kann der Rat durch Geschäfts-
ordnungsbeschluss die Angelegenheit von der Tagesord-
nung absetzen. 
 
(4) Wird nach Aufruf eines Tagesordnungspunktes, der ei-
ne Angelegenheit betrifft, die nicht in den Aufgabenbereich 
der Stadt fällt, ein Geschäftsordnungsantrag nach Abs. 3 
aus der Mitte des Rates nicht gestellt, kann der Bürger-
meister von Amts wegen den Antrag stellen und lässt dar-
über abstimmen. 
 

§ 12 
Redeordnung 

 
(1) Der Bürgermeister ruft jeden Punkt der Tagesordnung 
nach der vorgesehenen oder beschlossenen Reihenfolge 
unter Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes auf 
und stellt die Angelegenheit zur Beratung. Wird eine Ange-
legenheit beraten, die auf Vorschlag von einem Fünftel der 
Ratsmitglieder oder einer Fraktion in die Tagesordnung 
aufgenommen worden ist (§ 3 Abs. 1 dieser Geschäftsord-
nung), so ist zunächst den Antragstellern Gelegenheit zu 
geben, ihren Vorschlag zu begründen. Ist eine Berichter-
stattung vorgesehen, so erhält zunächst der Berichterstat-
ter das Wort. 
 
(2) Hinsichtlich der Angelegenheiten, die nicht in den Auf-
gabenbereich der Stadt fallen, gelten § 11 Abs. 3 und 4. 
 
(3) Ein Ratsmitglied, das das Wort ergreifen will, hat sich 
durch Aufheben der Hand zu melden. Melden sich mehrere 
Ratsmitglieder gleichzeitig, so bestimmt der Bürgermeister 
die Reihenfolge der Wortmeldungen. 
 
(4) Außerhalb der Reihenfolge erhält ein Ratsmitglied das 
Wort, wenn es Anträge zur Geschäftsordnung stellen will. 
 
(5) Der Bürgermeister ist berechtigt, auch außerhalb der 
Reihenfolge das Wort zu ergreifen.  
 
(6) Die Redezeit beträgt im Regelfalle höchstens zehn Mi-
nuten. Sie kann durch Beschluss des Rates verlängert oder 
verkürzt werden.  
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§ 13 

Anträge zur Geschäftsordnung 
 
(1) Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit von 
jedem Ratsmitglied gestellt werden. Dazu gehören insbe-
sondere folgende Anträge: 
 
a) auf Schluss der Aussprache (§ 14), 
b) auf Schluss der Rednerliste (§ 14), 
c) auf Verweisung an einen Ausschuss oder an den Bür-

germeister, 
d) auf Vertagung, 
e) auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung, 
f) auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffent-

lichkeit, 
g) auf namentliche oder geheime Abstimmung, 
h) auf Absetzung einer Angelegenheit von der Tages-

ordnung. 
 
(2) Wird ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so darf 
noch je ein Ratsmitglied für und gegen diesen Antrag spre-
chen. Alsdann ist über den Antrag abzustimmen. In den 
Fällen des § 16 Abs. 3 und Abs. 4 bedarf es keiner Ab-
stimmung. 
 
(3) Über Anträge zur Geschäftsordnung hat der Rat ge-
sondert vorab zu entscheiden. Werden mehrere Anträge 
zur Geschäftsordnung gleichzeitig gestellt, so ist über den 
jeweils weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. In 
Zweifelsfällen bestimmt der Bürgermeister die Reihenfolge 
der Abstimmung. 
 

§ 14 
Schluss der Aussprache, Schluss der Rednerliste 

 
Jedes Ratsmitglied, das sich nicht an der Beratung beteiligt 
hat, kann verlangen, dass die Beratung des Tagesord-
nungspunktes beendet oder die Rednerliste geschlossen 
wird. Wird ein solcher Antrag gestellt, so gibt der Vorsit-
zende die bereits vorliegenden Wortmeldungen bekannt. 
 

§ 15 
Anträge zur Sache 

 
(1) Jedes Ratsmitglied und jede Fraktion sind berechtigt, 
zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen, um 
eine Entscheidung des Rates in der Sache herbeizuführen 
(Anträge zur Sache). Hat eine Vorberatung in Ausschüssen 
des Rates stattgefunden, so steht ein gleiches Recht auch 
den beteiligten Ausschüssen zu. Die Anträge müssen ei-
nen abstimmungsfähigen Beschlussentwurf enthalten. 
 
(2) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, Zusatz- und Ände-
rungsanträge zu den nach Abs. 1 gestellten Anträgen zu 
stellen. Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend  
 
(3) Anträge nach den Absätzen 1 und 2, die Mehrausgaben 
oder Mindereinnahmen gegenüber den Ansätzen des 
Haushaltsplanes zur Folge haben, müssen mit einem De-
ckungsvorschlag verbunden werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 16 

Abstimmung 
 
(1) Nach Schluss der Aussprache stellt der Bürgermeister 
die zu dem Tagesordnungspunkt gestellten Sachanträge 
zur Abstimmung. Der weitestgehende Antrag hat Vorrang. 
In Zweifelsfällen bestimmt der Bürgermeister die Reihen-
folge der Abstimmung. 
 
(2) Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch Handzei-
chen. 
 
(3) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Ratsmit-
glieder erfolgt namentliche Abstimmung. Bei namentlicher 
Abstimmung ist die Stimmabgabe jedes Ratsmitgliedes in 
der Niederschrift zu vermerken. 
 
(4) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Ratsmit-
glieder wird geheim abgestimmt. Geheime Abstimmung 
erfolgt durch Abgabe von Stimmzetteln. 
 
(5) Wird zum selben Tagesordnungspunkt sowohl ein An-
trag auf namentliche als auch auf geheime Abstimmung 
gestellt, so hat der Antrag auf geheime Abstimmung Vor-
rang. 
 
(6) Das Abstimmungsergebnis wird vom Bürgermeister be-
kanntgegeben und in der Niederschrift festgehalten. 
 

§ 17 
Fragerecht der Ratsmitglieder 

 
(1) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, schriftliche Anfragen, 
die sich auf Angelegenheiten der Stadt beziehen, an den 
Bürgermeister zu richten. Anfragen sind mindestens fünf 
Werktage vor Beginn der Ratssitzung dem Bürgermeister 
zuzuleiten. Die Beantwortung hat schriftlich zu erfolgen, 
wenn der Fragesteller es verlangt. 
 
(2) Jedes Ratsmitglied ist darüber hinaus berechtigt, nach 
Erledigung der Tagesordnung einer Ratssitzung mündliche 
Anfragen, die sich nicht auf die Tagesordnung der betref-
fenden Ratssitzung beziehen dürfen, an den Bürgermeister 
in Angelegenheiten der Stadt zu richten. Die Frage muss 
eine  
 
Angelegenheit betreffen, die in den Aufgabenbereich der 
Stadt fällt. Der Fragesteller darf bis zu zwei Zusatzfragen 
stellen. Ist eine sofortige Beantwortung nicht möglich, kann 
der Fragesteller auf eine Beantwortung in der nächsten 
Ratssitzung oder auf eine schriftliche Beantwortung ver-
wiesen werden. 
 
(3) Eine Aussprache findet nicht statt. 
 

§ 18 
Fragerecht von Einwohnern 

 
(1) In die Tagesordnung der Ratssitzung ist eine Frage-
stunde für Einwohner aufzunehmen. Jeder Einwohner der 
Stadt ist berechtigt, nach Aufruf des Tagesordnungspunk-
tes mündliche Anfragen an den Bürgermeister zu richten. 
 
(2) Die Anfragen müssen sich auf Angelegenheiten der 
Stadt Blomberg beziehen und dürfen drei Fragen nicht ü-
bersteigen. Jeder Fragesteller ist berechtigt, jeweils höchs-
tens zwei Zusatzfragen zu stellen. Die Redezeit ist auf ins-
gesamt fünf Minuten begrenzt. 
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(3) Die Fragen können bereits vor der Sitzung schriftlich 
eingereicht werden. 
 
(4) Melden sich mehrere Einwohner gleichzeitig, so be-
stimmt der Bürgermeister die Reihenfolge der Wortmel-
dungen. 
 
(5) Die Beantwortung der Anfrage erfolgt im Regelfall 
mündlich durch den Bürgermeister. Ist eine sofortige Be-
antwortung nicht möglich, so kann der Fragesteller auf 
schriftliche Beantwortung verwiesen werden. Eine Aus-
sprache findet nicht statt. 
 

§ 19 
Wahlen 

 
(1) Wahlen werden durch offene Abstimmung vollzogen. 
Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch Handzeichen. 
 
(2) Wenn das Gesetz es bestimmt oder wenn ein Ratsmit-
glied der offenen Abstimmung widerspricht, erfolgt die 
Wahl geheim durch Abgabe von Stimmzetteln. Auf dem 
Stimmzettel ist der Name des zu Wählenden anzugeben 
oder anzukreuzen. Unbeschriftete Stimmzettel gelten als 
Stimmenthaltung. 
 
(3) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stim-
men erhalten hat. Nein-Stimmen gelten als gültige Stim-
men. Erreicht niemand mehr als die Hälfte der Stimmen, so 
findet zwischen den Personen, welche die beiden höchsten 
Stimmenzahlen erreicht haben, eine engere Wahl statt. 
Gewählt ist, wer in dieser engeren Wahl die meisten Stim-
men auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das  
(§ 50 Abs. 2 GO). 
 
(4) Für die Besetzung von Ausschüssen des Rates gilt § 50 
Abs. 3 GO. 
 

§ 20 
Ordnungsgewalt und Hausrecht 

 
(1) In den Sitzungen des Rates handhabt der Bürgermeis-
ter die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Seiner Ord-
nungsgewalt und seinem Hausrecht unterliegen -
vorbehaltlich der §§ 21 bis 23 dieser Geschäftsordnung- 
alle Personen, die sich während einer Ratssitzung im Sit-
zungssaal aufhalten. Wer sich ungebührlich benimmt oder 
sonst die Würde der Versammlung verletzt, kann vom Bür-
germeister zur Ordnung gerufen und notfalls aus dem Sit-
zungssaal gewiesen werden. 
 
(2) Entsteht während einer Sitzung des Rates unter den 
Zuhörern störende Unruhe, so kann der Bürgermeister 
nach vorheriger Abmahnung den für die Zuhörer bestimm-
ten Teil des Sitzungssaales räumen lassen, wenn die stö-
rende Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist. 
 

§ 21 
Ordnungsruf und Wortentziehung 

 
(1) Redner, die vom Thema abschweifen, kann der Bür-
germeister zur Sache rufen. 
 
(2) Redner, die ohne Worterteilung das Wort an sich reißen 
oder die vorgeschriebene Redezeit trotz entsprechender 
Abmahnung überschreiten, kann der Bürgermeister zur 
Ordnung rufen. 

 
(3) Hat ein Redner bereits zweimal einen Ruf zur Sache 
(Abs. 1) oder einen Ordnungsruf (Abs. 2) erhalten, so kann 
der Bürgermeister ihm das Wort entziehen, wenn der Red-
ner Anlass zu einer weiteren Ordnungsmaßnahme gibt. Ei-
nem Redner, dem das Wort entzogen ist, darf es in dersel-
ben Ratssitzung zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt 
nicht wieder erteilt werden. 
 

§ 22 
Entzug der Sitzungsentschädigung, Ausschluss aus 

der Sitzung 
 
Einem Ratsmitglied, das sich ungebührlich benimmt oder 
die Würde der Versammlung verletzt, können durch Be-
schluss des Rates die auf den Sitzungstag entfallenden 
Entschädigungen (§ 45 GO) entzogen werden. Setzt das 
Ratsmitglied sein ordnungswidriges Verhalten fort, so kann 
es für einen im Beschluss festzulegenden Zeitraum von 
dieser und weiteren Ratssitzungen ausgeschlossen wer-
den. Der Ausschluss bewirkt, dass das Ratsmitglied für den 
festgelegten Zeitraum auch an den Sitzungen der Aus-
schüsse nicht teilnehmen darf. 
 

§ 23 
Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen 

 
(1) Gegen Ordnungsmaßnahmen nach § 22 dieser Ge-
schäftsordnung steht dem Betroffenen der Einspruch zu. 
 
(2) Über die Berechtigung der Ordnungsmaßnahme befin-
det alsdann der Rat in der nächsten Sitzung ohne die 
Stimme des Betroffenen. Diesem ist Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. Die Entscheidung des Rates ist dem 
Betroffenen zuzustellen. 
 

§ 24 
Niederschrift 

 
(1) Über die im Rat gefassten Beschlüsse ist durch die 
Schriftführerin/den Schriftführer eine Niederschrift in der 
Form eines Beschlussprotokolls aufzunehmen. Die Nieder-
schrift muss enthalten: 
 
a)  die Namen der anwesenden und der fehlenden 

Ratsmitglieder, 
b)  die Namen der sonstigen an den Beratungen teilneh-

menden Personen, 
c)  Ort und Tag sowie Zeitpunkt des Beginns einer et-

waigen Unterbrechung und der Beendigung der Sit-
zung, 

d)  die behandelten Beratungsgegenstände, 
e)  die gestellten Anträge, 
f)  die gefassten Beschlüsse und die Ergebnisse von 

Wahlen. 
 
(2) Auf Antrag eines Viertels der stimmberechtigten Rats- 
oder Ausschussmitglieder oder auf Vorschlag der Verwal-
tung wird zu einzelnen Tagesordnungspunkten einer Sit-
zung oder über den Verlauf der gesamten Sitzung ein Ver-
laufsprotokoll unter Zuhilfenahme von technischem Gerät 
gefertigt. Der Antrag auf Erstellung eines Verlaufsprotokolls 
ist spätestens drei Werktage vor der Sitzung von den Frak-
tionen an die Verwaltung zu richten. 
 
(3) Der Schriftführer wird vom Rat bestellt. 
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(4) Die Niederschrift wird von dem Bürgermeister und ei-
nem vom Rat zu bestellenden Schriftführer unterzeichnet. 
Verweigert einer der Genannten die Unterschrift, so ist dies 
in der Niederschrift zu vermerken. Die Niederschrift ist allen 
Ratsmitgliedern zuzuleiten. 
 

§ 25 
Unterrichtung der Öffentlichkeit 

 
(1) Über den wesentlichen Inhalt der vom Rat gefassten 
Beschlüsse ist die Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu un-
terrichten. Dies kann dadurch geschehen, dass der Bür-
germeister den Wortlaut eines vom Rat gefassten Be-
schlusses in öffentlicher Sitzung verliest oder verlesen lässt 
und ihn erforderlichenfalls außerdem im unmittelbaren An-
schluss an die Sitzung der örtlichen Presse zugänglich 
macht. 
 
(2) Außerhalb der Ratssitzungen obliegt die Unterrichtung 
der Öffentlichkeit über die vom Rat gefassten Beschlüsse 
dem Bürgermeister.  
 
(3) Die Unterrichtung nach den vorstehenden Absätzen gilt 
grundsätzlich auch für Beschlüsse des Rates, die in nicht-
öffentlicher Sitzung gefasst werden, es sei denn, dass der 
Rat im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes beschlossen 
hat. 
 

II. 
Geschäftsführung der Ausschüsse 

 
§ 26 

Grundregeln 
 
Auf das Verfahren in den Ausschüssen finden grundsätz-
lich für den Rat geltenden Vorschriften entsprechende An-
wendung, soweit nicht § 27 dieser Geschäftsordnung ab-
weichende Regelungen enthält. 
 

§ 27 
Abweichungen für das Verfahren der Ausschüsse 

 
(1) Der Ausschussvorsitzende setzt die Tagesordnung im 
Benehmen mit dem Bürgermeister fest (§ 58 Abs. 2 Satz 2 
GO).  
 
(2) Über Zeit, Ort und Tagesordnung der Ausschusssitzun-
gen unterrichtet der Bürgermeister die Öffentlichkeit in ge-
eigneter Weise, ohne dass es einer öffentlichen Bekannt-
machung nach § 4 dieser Geschäftsordnung  bedarf. 
 
(3) Die Beschlussfähigkeit von Ausschüssen ist über § 8 
Abs. 1 Satz 2 dieser Geschäftsordnung hinaus nur dann 
gegeben, wenn die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder 
die Zahl der anwesenden sachkundigen Bürger (stimmbe-
rechtigte Ausschussmitglieder nach § 58 Abs. 3 GO) über-
steigt. Ausschüsse gelten auch insoweit als beschlussfä-
hig, solange ihre Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist. 
 
(4) Der Bürgermeister und der Beigeordnete sind berech-
tigt und auf Verlangen eines Ausschusses in Angelegen-
heiten ihres Geschäftsbereichs verpflichtet, an dessen Sit-
zungen teilzunehmen. Der Bürgermeister ist berechtigt und 
auf Verlangen mindestens eines Fünftels der Ausschuss-
mitglieder oder einer Fraktion verpflichtet, zu einem Punkt 
der Tagesordnung vor dem Ausschuss Stellung zu neh-
men.  
 

 
(5) Der Bürgermeister ist zu allen Ausschusssitzungen ein-
zuladen. Er hat das Recht, mit beratender Stimme an den 
Sitzungen teilzunehmen, ihm ist auf Verlangen jederzeit 
das Wort zu erteilen. Die Niederschriften der Ausschusssit-
zungen sind dem Bürgermeister, den Mitgliedern des Aus-
schusses und allen übrigen Ratsmitgliedern zuzuleiten. 
 
(6) Ratsmitglieder können an den nichtöffentlichen Sitzun-
gen auch solcher Ausschüsse teilnehmen, denen sie nicht 
angehören. Sachkundige Bürger, die zu stellvertretenden 
Ausschussmitgliedern gewählt worden sind, können an den 
nichtöffentlichen Sitzungen dieses Ausschusses als Zuhö-
rer teilnehmen. Im Übrigen gilt § 10 Abs. 2 dieser Ge-
schäftsordnung entsprechend. 
 
(7) Bürger(innen), die eine Eingabe, insbesondere eine An-
regung oder Beschwerde (§ 24 GO), machen, erhalten die 
Möglichkeit, bei der Beratung im Fachausschuss ihr Anlie-
gen zu begründen.  
 
(8) § 17 dieser Geschäftsordnung findet auf Ausschüsse 
keine Anwendung.  
 

§ 28 
Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter 

Ausschüsse 
 
(1) Beschlüsse von Ausschüssen mit Entscheidungsbefug-
nis können erst durchgeführt werden, wenn innerhalb von 
drei Tagen, den Tag der Beschlussfassung nicht einge-
rechnet, weder vom Bürgermeister noch von mindestens 
einem Fünftel der Ausschussmitglieder schriftlich Ein-
spruch eingelegt worden ist. 
 
(2) Über den Einspruch entscheidet der Rat. 
 

III. 
Fraktionen 

 
§ 29 

Bildung von Fraktionen 
 
(1) Fraktionen sind freiwillige Vereinigungen von Mitglie-
dern des Rates. Eine Fraktion muss aus mindestens zwei 
Ratsmitgliedern bestehen, in einem Rat mit mehr als 57 
Mitgliedern aus mindestens drei und in einem Rat mit mehr 
als 81 Mitgliedern aus mindestens vier Ratsmitgliedern. 
Jedes Ratsmitglied kann nur einer Fraktion angehören. 
 
(2) Die Bildung einer Fraktion ist dem Bürgermeister vom 
Fraktionsvorsitzenden schriftlich anzuzeigen. Die Mitteilung 
muss die genaue Bezeichnung der Fraktion, die Namen 
des Fraktionsvorsitzenden und seines Stellvertreters sowie 
aller der Fraktion angehörenden Ratsmitglieder enthalten. 
Ferner ist anzugeben, wer berechtigt ist, für die Fraktion 
Anträge zu stellen oder sonstige Erklärungen abzugeben. 
Unterhält die Fraktion eine Geschäftsstelle, so hat die Mit-
teilung auch die Anschrift der Geschäftsstelle zu enthalten. 
 
(3) Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, können 
von einer Fraktion als Hospitanten aufgenommen werden. 
Bei der Festsetzung der Mindeststärke einer Fraktion zäh-
len Hospitanten nicht mit. 
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(4) Die Auflösung einer Fraktion, der Wechsel im Frakti-
onsvorsitz (stellvertretenden Fraktionsvorsitz) sowie die 
Aufnahme und das Ausscheiden von Mitgliedern sind dem 
Bürgermeister vom Fraktionsvorsitzenden ebenfalls schrift-
lich anzuzeigen. 
 
(5) Die Fraktionen haben hinsichtlich der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten (i.S.d. § 3 Abs. 1 und 2 Daten-
schutzgesetz NW) die erforderlichen technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen zu treffen, um eine den Vor-
schriften des Datenschutzgesetzes NW entsprechende Da-
tenverarbeitung sicherzustellen. Sie sind verpflichtet, bei 
der Auflösung der Fraktion die aus der Fraktionsarbeit er-
langten personenbezogenen Daten zu löschen (§ 19 Abs. 3 
Satz 1 lit. b Datenschutzgesetz NW). 
 

IV. 
Schlussbestimmungen, Inkrafttreten 

 
§ 30 

Schlussbestimmungen 
 
Jedem Mitglied des Rates und der Ausschüsse ist eine 
Ausfertigung dieser Geschäftsordnung auszuhändigen. 
Wird die Geschäftsordnung während der Wahlzeit geän-
dert, so ist auch die geänderte Fassung auszuhändigen. 
 

§ 31 
Inkrafttreten 

 
Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tage nach der Be-
schlussfassung durch den Rat in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
frühere Geschäftsordnung vom 18. Dezember 1997 außer 
Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende geänderte Geschäftsordnung für den Rat 
und die Ausschüsse der Stadt Blomberg vom 15.12.1999 
(geändert durch Ratsbeschluss vom 20.07.2011) wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Geschäftsordnung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Geschäftsordnung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, d. 20.07.2011 
 
 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
Geise 

Kr.Bl. Lippe 26.09.2011 
 
 

 
361 Rechtsverordnung über die Bildung von 

Schuleinzugsbereichen für die Grundschulen 
der Stadt Blomberg vom 25.07.2011 

 
Gemäß § 84 Abs. 1 Schulgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 
102), in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Rat der Stadt Blomberg in seiner Sitzung 
am 20.07.2011 folgende Rechtsverordnung beschlossen:  

 
§ 1 

 
Für die öffentlichen Grundschulen der Stadt Blomberg wer-
den Schuleinzugsbereiche gebildet.  
 

§ 2 
 
Die Schuleinzugsbereiche umfassen folgende Gebiete:  
 
a)  Für die Grundschule am Weinberg:  

Kernstadt Blomberg mit Ausnahme der der Grund-
schule am Paradies zugeordneten Straßen  

 
b)  Für die Grundschule am Paradies:  

Ortsteil Eschenbruch und die in der Anlage aufge-
führten Straßen aus der Kernstadt (Straßentabel-
le)  

 
c)  Für die Grundschule Großenmarpe:  

Ortsteile Altendonop, Cappel, Dalborn, Donop, 
Großenmarpe, Istrup, Kleinenmarpe und Mossen-
berg-Wöhren  

 
d)  Für die Grundschule Reelkirchen:  

Ortsteile Borkhausen, Brüntrup, Herrentrup, 
Höntrup, Maspe, Reelkirchen, Siebenhöfen, 
Tintrup und Wellentrup  

 
§ 3 

 
Diese Rechtsverordnung tritt am 01. August 2011 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Rechtsverordnung über die Bildung von 
Schuleinzugsbereichen für die Grundschulen der Stadt 
Blomberg wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Rechtsverordnung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Rechtsverordnung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-

anstandet oder 
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d) der Form oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 25.07.2011 
 
 
Geise 
Bürgermeister 
 
Straßentabelle 
 
Schuleinzugsbereich der Grundschule am Paradies 
 
Auf dem Stollen 
Bextenstraße 
Drosteweg 
Fontaneweg 
Goetheweg 
Grabbestraße 
Holstenhöfener Straße 
Kleistring 
Krummer Ort 
Lessingstraße 
Lönsstraße 
Österhausweg 
Paradies 
Schillerweg 
Wienkestraße 
Holstenhöfen  
Riechenberg 
 

Kr.Bl. Lippe 26.09.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Detmold 
 
362 Aufstellung des Bebauungsplanes 01-40 „Mittle-

re Brunnenstraße“, 1. (beschleunigte) Änderung, 
Ortsteil: Detmold Nord, Änderungsgebiet: Ge-
markung Detmold, Flur 4, Flurstück 730 und 637 
z.T. 

 

Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 21.09.2011 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanver-
fahrens beschlossen hat (Aufstellungsbeschluss).  
 
Der o. a. Bebauungsplan wird gem. § 13a (1) BauGB im 
beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung (§ 2 (4) BauGB) aufgestellt. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich.  
 
Die Öffentlichkeit kann sich während der Zeiten des 
Publikumsverkehrs im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, 
der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Zimmer 138, 
Hintergebäude, Rosental 21, über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung unterrichten und innerhalb von zwei Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Äußerungen zur 
Planung abgeben. 
 
Detmold, 22.09.2011 
 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 26.09.2011 
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363 Erneute (2.) Offenlegung des Entwurfs des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 17 – 21 
„Ortsteilversorgung Denkmalstraße“, Ortsteil: 
Heiligenkirchen, Plangebiet: Zwischen Denk-
malstraße und Grundschule, westlich der Pa-
derbornerstraße (L937) 

 
Gem. § 3 (2) und § 4a (3) Baugesetzbuch (BauGB) wird 
hiermit bekannt gemacht, dass der Entwurf des o. g. Be-
bauungsplanes mit Begründung in der Zeit vom 
 

04.10.2011 bis einschließlich 04.11.2011 
 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 
Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr erneut öffent-
lich ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Der Bürgermeister, Fachbereich 6, Stadtentwick-
lung, Postfach, 32754 Detmold gerichtet oder zur Nieder-
schrift im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, Ferdinand-
Brune-Haus, Zimmer 126, Hintergebäude, Rosental 21, 
vorgebracht werden. Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, Stellungnahmen in elektronischer Form über 
die Internetseite der Stadt Detmold www.detmold.de, Rub-
rik „Planen - Bauen“, Link „Aktuelle Beteiligung“ ab-
zugeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Im vorliegenden beschleunigten Verfahren gem. 
§ 13a BauGB wird von einer Umweltprüfung abgesehen. 
 
Detmold, 22.09.2011 
 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 26.09.2011 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
364 3. Änderung und Teilaufhebung des bebau-

ungsplanes H2 „In den Kämpen“, Stt. Horn; 
hier: Aufstellungsbeschluss und frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zungen vom 24.11.2010 die 3. Änderung und Teilaufhe-
bung des Bebauungsplanes H 2 „In den Kämpen“ be-
schlossen. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit bekannt 
gemacht. 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs und des geplanten 
Aufhebungsbereiches ist aus dem nachfolgend mit abge-
drucktem Übersichtsplan ersichtlich. Der Änderungsbereich 
entspricht dem gesamten verbleibenden Geltungsbereich. 
 
Gem. § 3 (1) BauGB ist die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich un-
terscheidende Lösungsmöglichkeiten, die für die Neuges-
taltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht kom-
men und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 
öffentlich zu unterrichten. Die öffentliche Unterrichtung über 
die Planung erfolgt in der Zeit bis einschließlich 04. No-
vember 2011 während der allgemeinen Öffnungszeiten 
bzw. nach Vereinbarung (unter Tel. 05234-201-271) beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 2, Zimmer 24, 
wobei gleichzeitig Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben ist. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 19.09.2011 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 26.09.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alte Hansestadt Lemgo 
 
365 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 61 27 

01.18 „Liemer Weg – Vergütungsstätten“  
hier: Beschluss über die öffentliche Auslegung 

 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung des 
Rates der Stadt Lemgo hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 19.07.2011 beschlossen, den Entwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 61 27 01.18 „Liemer Weg - 
Vergnügungsstätten“ für die Dauer eines Monats öffentlich 
auszulegen.  
 
Entsprechend diesem Beschluss wird hiermit gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der zurzeit geltenden Fassung be-
kannt gemacht, dass der o.g. Entwurf des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes Nr. 61 27 01.18 „Liemer Weg - 
Vergnügungsstätten“ in der Zeit vom 
 
04. Oktober 2011 bis einschl. 04. November 2011 
 
in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Lemgo, 
Heustr. 36 - 38, an der Aushangfläche gegenüber Zi.-Nr. 
203 montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, sowie 
montags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr bzw. 
donnerstags bis 17.00 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme 
öffentlich aushängen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes liegt innerhalb der Gemarkung Lemgo, 
Flur 38, Flurstück 472 und wird begrenzt 
• im Norden durch die südliche Grenze des Flurstückes 

415 (Herforder Straße – L 712) der Flur 38, Gemar-
kung Lemgo; 

• im Osten durch die westliche und südliche Grenze des 
Flurstückes 471 der Flur 38, Gemarkung Lemgo; 

• im Süden durch die nördliche Grenze des Flurstückes 
481 der Flur 38, Gemarkung Lemgo; 

• im Westen durch die östliche Grenze der Flurstücke 5 
und 356 der Flur 38, Gemarkung Lemgo. 

 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genauen Abgrenzungen sind die in den Planunter-
lagen vorgenommenen Grenzeintragungen verbindlich. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind ver-
fügbar:  

- Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 
Nr. 2 Baugesetzbuch (Umweltbericht) als geson-
derter Teil der Begründung  

- einschließlich artenschutzrechtlicher Stellung-
nahme 

- das Schalltechnische Gutachten von AKUS 
GmbH, 12.11.2010, Bielefeld 

- sowie die Fortschreibung des Schalltechnischen 
Gutachtens von AKUS GmbH, 25.08.2011, Biele-
feld 

- und das Gutachten über den Verkehrswert, De-
zember 2009 von Dipl.-Geol. Dr. Michael Kern, 
Detmold 
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Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit in der Abteilung Stadtplanung über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 61 27 
01.18 „Liemer Weg - Vergnügungsstätten“ unterrichten und 
sich während der Auslegungsfrist zu den Inhalten der Pla-
nung äußern.  
 
Stellungnahmen sind schriftlich an die Alte Hansestadt 
Lemgo, Der Bürgermeister, Abteilung Stadtplanung, 32655 
Lemgo, oder zur Niederschrift in der Abteilung Stadtpla-
nung, Heustr. 36 - 38, Zimmer 204, Lemgo, vorzubringen. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksich-
tigt bleiben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Lemgo, den 08.09.2011 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl. Lippe 26.09.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
366 Jahresabschluss der Abwasserbeseitigungs-

gesellschaft Lemgo GmbH (ALG), Heustraße 
36 – 38, 32657 Lemgo, für das Geschäftsjahr 
2010 

 
Die Gesellschafterversammlung der ALG hat am 06. Juli 
2011 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 fest-
gestellt und über die Ergebnisverwendung wie folgt be-
schlossen: 
 
„Nachdem der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 
05.07.2011 den Abschluss der Abwasserbeseitigungsge-
sellschaft Lemgo GmbH (ALG) zum 31.12.2010 formell 
festgestellt hat, beschließt die Gesellschafterversammlung 
hiermit den ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 
175.302,95 EUR wie folgt zu verwenden: 
 

- zum Vortrag auf neue 
Rechnung 

 
25.302,95 EUR 

- zur Ausschüttung an die 
Gesellschafterin 

 
150.000,00 EUR 

 zus.: 175.302,95 EUR 

 
 
Die Ausschüttung erfolgt unter Beachtung der gesetzlichen 
Steuerzahlungsverpflichtungen (Kapitalertragsteuer, Soli-
darzuschlag).“ 
 
Der Jahresabschluss mit dem Lagebericht ist vom Ab-
schlussprüfer, der Wibera AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft geprüft und am 09. Mai 2011 ist folgender Bestäti-
gungsvermerk erteilt worden: 
 
Bestätigungsvermerk: 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung ha-
ben wir mit Datum vom 09. Mai 2011 den folgenden unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt : 
 
"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
An die Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH, 
Lemgo: 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Abwas-
serbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH, Lemgo, für das 
Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010 ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der 
Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ei-
ne Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht ab-
zugeben. 
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mög-
liche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unse-
re Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar." 
 
Bielefeld, den 09.Mai 2011 
 
W I B E R A  W i r t s c h a f t s b e r a t u n g  A G  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(Götte) (ppa. Gehrke) 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 
Die Gesellschaft hat nach § 325 HGB i.V.m. § 326 HGB 
Bilanz und Anhang im elektronischen Bundesanzeiger be-
kanntgemacht. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
 
26.09. bis einschließlich 11.10.2011 
 
in der Kämmerei der Stadtverwaltung, Gebäude Zeughaus, 
Papenstr. 9, Zimmer 117, 32657 Lemgo, während der Öff-
nungszeiten (Mo. – Fr. 08:30 bis 16:00 Uhr, Do. bis 17:00, 
Fr. 08:30 bis 12:00 Uhr) für jedermann zur Einsichtnahme 
aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Jahresabschluss, die Ergebnisverwendung sowie der 
Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers werden hier-
mit gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrages i.V.m. § 108 
Abs. 2 der Gemeindeordnung NW öffentlich bekanntge-
macht. 
 
Lemgo, den 15.09.2011 
 
 
Gröne 
Geschäftsführer 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
367 Auslegung des Entwurfs der Nachtragssat-

zung zur Haushaltssatzung der Stadt Schieder-
Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2011 

 
Gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 i.V.m § 81 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 
(GV NW S.666) in der zur Zeit geltenden Fassung wird be-
kannt gemacht, dass der Entwurf der Nachtragssatzung zur 
Haushaltssatzung der Stadt Schieder-Schwalenberg für 
das Haushaltsjahr 2011 mit Anlagen ab dem 26.09.2011 
während der Dienststunden (montags bis freitags von 8.00 
bis 12.00 Uhr sowie donnerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr) 
im Rat- und Bürgerhaus, Domäne 3, Zimmer 22 bis zum 
Abschluss des Beratungsverfahrens im Rat öffentlich zur 
Einsichtnahme ausgelegt wird. 
 
Gegen den Entwurf der Nachtragssatzung können Einwoh-
ner und Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von vierzehn 
Tagen nach Beginn der Auslegung schriftlich oder münd-
lich zur Niederschrift Einwendungen erheben. 
 
Die Einwendungen sind zu richten an: 
Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg 
Fachbereich 1 – Finanzen und Organisation 
Domäne 3 
32816 Schieder-Schwalenberg 
 
Über die Einwendungen entscheidet der Rat in öffentlicher 
Sitzung. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 15. September 2011 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 
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Gemeinde Schlangen 
 
368 Wahl der Schiedspersonen im Gebiet der Ge-

meinde Schlangen 
 
Die Amtszeit der bisherigen Schiedspersonen läuft dem-
nächst aus. Der Rat der Gemeinde Schlangen hat daher 
entsprechende Neuwahlen durchzuführen. Das Wahlver-
fahren richtet sich nach den Vorschriften des Schiedsamts-
gesetzes und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschrif-
ten. 
 
Am Schiedsamt interessierten Personen wird hiermit Gele-
genheit gegeben, sich bis zum 31. Oktober 2011 als 
Schiedsperson/stellvertretende Schiedsperson zu bewer-
ben. 
 
Bewerbungen sind zu richten an: 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
FB Ordnung u. Soziales 
Kirchplatz 6 
33189 Schlangen 
 
Für die Wahl der Schiedspersonen gelten u.a. die folgen-
den Bestimmungen des § 2 Schiedsgesetz: 
 
Eignung für das Schiedsamt 
 
(1) Die Schiedsperson muss nach ihrer Persönlichkeit 

und ihren Fähigkeiten für das Amt  geeignet sein. 
 
(2) Schiedsperson kann nicht sein, wer 
 1. die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

nicht besitzt; 
 2. unter Betreuung steht. 
 
(3) Schiedsperson soll nicht sein, wer 
 1. das 30. Lebensjahr nicht vollendet hat; 
 2. in dem Schiedsbezirk nicht seinen Wohnsitz hat; 
 3. durch sonstige, nicht unter Absatz 2 Nr. 2 fallende 

gerichtliche Anordnungen in der Verfügung über 
sein Vermögen beschränkt ist. 

 
(4) Zur Schiedsperson soll nicht gewählt oder wieder ge-

wählt werden, wer das 70. Lebensjahr vollendet hat. 
 
Schlangen, den 19. September 2011  
 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
Ulrich Knorr 
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Sparkasse Detmold 
 
369 Aufgebot eines Sparkassenbuches 
 
Das Aufgebot des in Verlust geratenen Sparkassenbuches 
Nr. 
 
308.009.679   

 
unserer Sparkasse ist beantragt  worden. 
 
Die Inhaber des Sparkassenbuches werden aufgefordert, 
spätestens in dem auf  
 
Freitag, den 16. Dezember 2011 
 
im Gebäude der Sparkasse Detmold in Detmold, Pauli-
nenstr. 34, anberaumten Aufgebotstermin ihre Rechte gel-
tend zu machen und das Sparkassenbuch vorzulegen, wid-
rigenfalls die Kraftloserklärung des Sparkassenbuches ge-
mäß § 16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verordnung über den Betrieb 
und die Geschäfte der Sparkassen (SpkVO) NW vom 15. 
Dezember 1995 erfolgen wird. 
 
 
Detmold, den 09. September 2011 
Sparkasse Detmold 
Der Vorstand 
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